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L55006 Baumschutz Landschaftsschutz Naturschutz Steiermark

L55056 Nationalpark Biosphärenpark Steiermark

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs2;

NatSchG Stmk 1976 §4 Abs1;

NatSchG Stmk 1976 §4 Abs7;

Rechtssatz

Bildet die Stellungnahme des Amtssachverständigen für Naturschutz nicht die einzige Sachverhaltsbasis für den

Berufungsbescheid im naturschutzbehördlichen Auftragsverfahren, stützt sich dieser Bescheid vielmehr auch auf die

im erstinstanzlichen Verfahren getro8enen Feststellungen, baut die Stellungnahme des Amtssachverständigen auf

diesen Feststellungen auf und bestätigt sie, stellt es keinen Mangel dieser Stellungnahme dar, wenn sie nicht nochmals

alle für die Beantwortung der Frage, ob sich die Werbetafel innerhalb oder außerhalb einer geschlossenen Ortschaft

be>ndet, relevanten Umstände im Detail au@istet, da sich diese Umstände bereits aus den Feststellungen im

erstinstanzlichen Verfahren ergeben.
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